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Antrag

Abwahl des bestehenden und Bezirksamtes und dessen Neubesetzung V

Die Bezirksverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Bezirksverordnetenversammlung Neukölln wählt die Bezirksstadträtin Karin Korte ab.

Begründung: Nach dem durch den SPD-geführten Innensenat verschuldeten Wahlchaos im Jahr 2021 fan-
den auf Anordnung des Verfassungsgerichtshofes Berlin am 12. Februar 2023 Wiederholungswahlen zum 
Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen statt. Nach den Wahlergebnissen vom 
12. Februar ergibt sich für die Besetzung des Bezirksamts Neukölln ein anderer Proporz als nach den ur-
sprünglich fehlerhaften Wahlen vom September 2021.
Zwar sind Bezirksstadträte und auch der Bezirksbürgermeister gemäß Geschäftsordnung und Bezirksver-
waltungsgesetz für die Dauer der Wahlperiode gewählt. Es stellt jedoch ein erhebliches Demokratiedefizit 
dar, wenn das Bezirksamt nicht dem Wählerwillen entsprechend besetzt ist. Nach Auffassung der Antrags-
teller liegt somit ein „gewichtiger Grund“ für die Abwahl der Bezirksamtsmitglieder vor.

Berlin-Neukölln, den 21.03.2023 AfD,  Fraktionsvorsitzender, 
(Antragsteller, Fragesteller bzw. Berichterstatter)

Abstimmungsverhalten: CDU SPD Grüne LINKE AfD
JA     
NEIN     
ENTH.     

Ergebnis:  Einstimmig
 beschlossen mit Änderung  Kenntnis genommen  abgelehnt  gewählt
 zurückgezogen  vertagt  gegenstandslos
 überwiesen in den Ausschuss für (federführend)
 zusätzlich in den Ausschuss für 
 und in den Ausschuss für 

 beantwortet  schriftlich
 GB I/BzBm  GB II/BiKuSport  GB III/Ord  GB IV/StadtUmVer  GB V/Soz  GB VI/JugGes


